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An das 
Bundesministerium 
für Unterricht und 
Kulturelle Angelegenheiten 

Minoritenplatz 5 
1014 WIEN 

'?J8/SN ~ r~gl/7cC' 
.. S/lJt-te 598 
OSTERREICHISCHER 

GEMEINDEBUND 
A-101O Wien Johannesgasse 15 

Telefon: 5121480 
Telefax: 513375872 

Wien, am 19. April 1995 
Hö 
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fJetrHit GEGETZEf{l wuPt \ 
Zi. .......... , ............. 52a ...... _ÜE!19.eJ .... ··1 
Datum: 1 8, "', A I 1995 

Verteilt ....... d..1 .... IC. ..... t.D.~ 
Betr. : Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 

geändert wird; 

Der österreichische Gemeindebund erlaubt sich folgende Stellung
nahme abzugeben: 

Zum gegenständlichen Gesetzesentwurf teilen wir Ihnen mit, daß 
aus kommunaler Sicht prinzipiell keine Bedenken entgegenstehen. 
Bemängelt wird allerdings, daß für die Schulerhalter weder ein 
Mitwirkungs- noch ein Anhörungsrecht bei der Realisierung dieser 
Zielsetzungen vorgesehen ist. Es müßte beispielsweise bei Ein
führung der 5-Tage-Woche eine Koodination mit den Schulerhaltern 
erfolgen, da eine solche Maßnahme weitreichende Auswirkungen wie 
die Dienstzeitregelung für Schulwarte und Reinigungspersonal, 
Schülertransporte etc., zur Folge hat. 

Der österreichische Gemeindebund fordert daher ein entsprechendes 
Mitwirkungsrecht der Gemeinden als gesetzlicher Schulerhalter. 

Hochachtungsvoll 

Für den Österreichischen 
Der~.Gereralsekretär: 

\) i/lv\ l 
d' ,I wnR. r.Robert Hink 

Gern indebund: 
Der Präsident: 

t 
Franz Romeder 

2 4. APR. 1995 
Eing.: 

Zahl: /2 00.3 /Sq-
Bg·~:D~ ______________ _ 
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